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Liebe Leserinnen und Leser,

in der aktuellen Ausgabe unseres Mitteilungsblattes spie-
geln sich die umfangreichen Themengebiete der Unfallkasse 
Brandenburg wider. Als gesetzlicher Unfallversicherer der öf-
fentlichen Hand sind wir bei Prävention und Entschädigung 
an Ihrer Seite. Kurz vor dem Jahreswechsel blicken wir auf ein 
ganz besonderes Jubiläum zurück (S. 13). Außerdem stellen 
wir kurz eine praktische Neuerung vor, die jedes Mitglieds-
unternehmen betrifft. Ab 2023 gibt es bundeseinheitlich 
Unternehmensnummern, die die bisherigen Mitgliedsnum-
mern der Unternehmen ablösen (S. 14). 

Unser Titelthema „Windwurf“ zeigt die korrekte Vorgehens-
weise bei der Beseitigung von Sturmschäden auf (S. 5). Das 
Thema wird in den kommenden Ausgaben wieder aufgegriffen. Wie Unternehmer_innen 
Arbeitsschutz und krisenbedingte Energiesparmaßnahmen unter einen Hut bekommen 
können, ist eine schwierige Angelegenheit. Alle Neuerungen der aktualisierten Arbeits-
stättenverordnung finden Sie im Artikel „Wie warm muss es bei der Arbeit sein?“ (S. 7). 

Auch aus dem Bereich Medien und Öffentlichkeitsarbeit gibt es zum Jahresende einiges 
zu berichten:

Das Medienpaket der Feuerwehr-Unfallkassen ist abgedreht und fast schon auf den Weg in 
die Feuerwehrhäuser des Landes (S. 16). Unser Auftritt auf der Feuerwehrmesse FLORIAN in 
Dresden war so erfolgreich, dass wir gemeinsam mit der UK Sachsen im kommenden Jahr wie-
der dort präsent sein werden (S. 17). Weitere Infos zur FLORIAN 2023 finden Sie im nächsten 
Sommer auf der Internetseite der FUK Brandenburg. 

Seit Neustem verschicken wir den SiBe-Report der Unfallkassen an die Sicherheitsbeauf-
tragten im Land. Die erste Ausgabe müsste bereits bei Ihnen angekommen sein. Alternativ 
finden Sie unsere Publikationen als PDF auf unserer Startseite: www.ukbb.de.

Ab 2023 werden die Fachzeitschriften „KinderKinder“ und „pluspunkt“ online auf unserer 
Website erscheinen. Wir gehen damit einen weiteren Schritt bei der Digitalisierung unserer 
Inhalte. Interessenten können sich demnächst auf unserer Website für Newsletter anmel-
den, die automatisch über das Erscheinen der jeweiligen Ausgabe informieren. 

Nun steht Weihnachten schon wieder vor der Tür. Wenn Sie eine betriebliche Weihnachts-
feier planen, achten Sie darauf, dass das Corona-Virus nicht mitfeiert. Mit den AHA-L-Regeln 
senken Sie das Infektionsrisiko – bei der Arbeit und bei der Betriebsfeier. An dieser Stelle 
bleibt mir nichts weiter zu sagen, als Ihnen fröhliche Weihnachten und ein gesundes neues 
Jahr zu wünschen. Außerdem wünsche ich Ihnen wie immer:

Viel Freude beim Lesen!
Ihr
Dr. Nikolaus Wrage
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Windwurf – eine tödliche Gefahr!

Wenn Bäume unter Wind- und Schnee-
lasten zusammenbrechen oder entwur-
zeln, steigt das Unfallrisiko immens. Die 
Erfahrung zeigt, dass solche Extremer-
eignisse regelmäßig zu schweren und 
auch tödlichen Unfällen führen. Insbe-
sondere die damit verbundene fachge-
rechte Baumfällung und Aufarbeitung 
von unter Spannung liegendem Holz 
weisen bundesweit immer hohe Un-
fallzahlen auf. Wichtig ist es daher, be-
sonnen und nicht unvorbereitet an die 
Windwurfaufarbeitung heranzugehen.
Auch wenn man im Umgang mit der Mo-
torsäge geübt ist, sollte man die Auf-
arbeitung unbedingt den Profis, die 

die Gefährdungen sicher einschätzen 
können, überlassen. Oft liegen Stäm-
me übereinander, Wurzelteller sind 
aus der Erde gerissen und Kronentei-
le sind ineinander verkeilt. Hier wirken 
verschiedene erhebliche Kräfte zusam-
men, wo Fachkenntnis unbedingt erfor-
derlich ist. Bevor manuelle Arbeit mit 
der Motorkettensäge verrichtet wird, ist 
dringend empfohlen, den Einsatz von 
Maschinentechnik vorrangig zu prüfen 
und einzusetzen.
Sorgen Sie noch vor Arbeitsbeginn für 
Ihre Sicherheit und die Sicherheit der 
Anderen. 
Eine Beurteilung der tatsächlichen Ver-

hältnisse und den bestehenden Risiken 
(Gefährdungsbeurteilung) ist durchzu-
führen. Die daraus abzuleitenden Maß-
nahmen (TOP-Prinzip) helfen, Unfälle zu 
vermeiden. Hierbei spielt, neben der 
Auswahl der geeigneten Hilfsmittel, 
auch die Einweisung und Unterweisung 
der Beschäftigten eine entscheidende 
Rolle. Denken Sie auch an die Verkehrs-
sicherung, denn die Gefahr muss in Ih-
rer Arbeitsstelle bleiben.

Ausrüstung der Beschäftigten 
mit gut sichtbarer persönlicher 
Schutzausrüstung:

 • Helm mit Gesichts- und Gehör-
schutz

 • Enganliegende Jacke in Signal-
farben

 • Schnittschutzhose mit Schnitt-
schutzeinlagen (mindestens 
Klasse 1)

 • Schnittschutzschuhe oder 
Schnittschutzstiefel mit Schnitt-
schutzeinlagen

 • Passgenaue Schutzhandschuhe

Pflichten des Unternehmers
 • Erstellung einer Gefährdungsbeurtei-
lung „Windwurf“

 • Einweisung und Unterweisung der 
Mitarbeiter_innen

 • Überprüfung der Fachkunde der Mit-
arbeiter_innen (auch bei Fremdfir-
men)

 • Sicherstellung der Ersten Hilfe, der 
Rettungskette und ggf. des Rettungs-
punktes

Augen auf bei der Baumbeurteilung
 • Baumhöhe – Die doppelte Baumlän-
ge bestimmt den Gefahrenbereich

 • Baumkrone – Die Schwerpunktlage 
bestimmt die Fällrichtung

 • Äste – Herabfallende Äste und Totäs-
te sorgen für die meisten Unfälle
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 • Stammverlauf – Eine allseitige Be-
gutachtung lässt Gefahren erkennen

 • Gesundheitszustand – Kleine Anzei-
chen weisen auf große Schädigungen 
hin

 • Stammdurchmesser – Davon hängt 
Befähigung, Werkzeug und Technik 
ab

 • Nachbarbäume und Umgebung – Ge-
fahren die oft unterschätzt werden

 • Wind- und Wetterverhältnisse – keine 
Arbeit bei schlechter Sicht und bei 
Windgefährdung

Grundregeln zur sicheren 
Aufarbeitung

 • Keine Alleinarbeit
 • Ruhig und umsichtig handeln
 • Sicherstellung einer geeigneten Ret-
tungskette

 • Sicherstellung der Kommunikation 
unter den Mitarbeiter_innen

 • Analysieren von Gefahren und Span-
nungsverhältnissen

 • Tauschen Sei sich mit erfahrenen Mo-
torsägenführer_innen aus

 • Fernhalten aus Gefahrenzonen bzw. 
Einhalten von Sicherheitsabständen

 • Verkehrssicherung im und am Stra-
ßenbereich

 • Einsatz von Maschinen (Harvester, 
Bagger, Radlader, usw.) priorisieren

 • Einsatz von Seilwinden und Zugein-
richtungen

 • Gefahren von oben herab und von au-
ßen nach innen beseitigen

 • Liegendes Holz sowie Bruchholz ent-
zerren

 • Entasten und Aufarbeiten außerhalb 
der Gefahrenzone

Durchführung der motormanuellen 
Aufarbeitung bei extremen oder un-
bekannten Spannungsverhältnissen

 • Hindernisse beseitigen und Rückwei-
chen anlegen 

 • Beurteilung der Umgebungsverhält-
nisse – sicherer Stand der Motorsä-
genführerenden

 • Zweifelsfreie Ermittlung von Druck- 
und Zugzone

 • Stufenweises Aufarbeiten um Span-
nungen schrittweise zu mindern

 • Bei Seitenspannung immer von der 
Druckseite aus arbeiten

 • Am Hang immer von der Bergseite 
aus arbeiten

 • Aufreißen von Stammholz verhindern
 • Trennschnitte möglichst mit ausge-
streckten Armen durchführen

 • Sicherheitsfälltechniken u.a. bei Vor- 
oder Rückhängern anwenden

 • Kommunikation sicherstellen zwi-
schen Motorsägenführer_in, Ma-
schinenführer_in und weiteren Hel-
fer_innen 

 • Frühzeitig Keile zur Unterstützung 
setzen

 • Erst auf der Druckseite – dann auf der 
Zugseite sägen

Gefährdung durch Wurzelteller
 • Unbekannte/Unerwartete Druck- und 
Zugverhältnisse

 • Unbekannte Seitenspannung

 • Zurückschnellen des Wurzeltellers 
nach Trennschnitt - Sicherheitsstück 
belassen

 • Wenn möglich Stamm mit Hilfsmit-
teln oder Maschineneinsatz fixieren

Besondere Gefahrenzonen
 • Hängende Wipfel oder Kronen/Teil-
abbrüche

 • Aufgehangene Stämme
 • Rückseite ungesicherter Wurzelteller
 • Umfeld übereinanderliegender Stäm-
me

 • Unbekannte Druck- und Zugzonen
 • Seitenspannung
 • Totholz im Kronenbereich
 • Fahr-, Arbeits- und Schwenkbereich 
von Maschinen

 • Seile und Zugeinrichtungen unter Last
 • Extreme Spannungen, insbesondere 
bei geringen Durchmessern

 • Durch Schnee verdeckte Spannungs-
felder

Es ist grundsätzlich beabsichtigt, wei-
tere Informationen zu diesem Thema 
zu veröffentlichen.
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Wie warm muss es bei der Arbeit sein?

Auswirkungen der Energieein-
sparverordnung auf den Ar-
beitsschutz

Deutschland muss Strom und 
Gas sparen. Kurzfristige Maß-
nahmen hierzu enthält die En-
ergieeinsparverordnung der 
Bundesregierung. Die neuen 
Regelungen betreffen auch die 
Temperatur am Arbeitsplatz. 
Was das für den Arbeitsschutz 
bedeutet, erklärt dieser Bei-
trag.

Welche Vorgaben mussten Arbeitge-
bende hinsichtlich der Raumtempe-
ratur bislang beachten?
Die Arbeitsstättenverordnung verpflich-
tet Arbeitgebende, in Arbeitsräumen 
„eine gesundheitlich zuträgliche Raum-
temperatur“ sicherzustellen. Dabei 
müssen sie unter anderem die körper-
lichen Belastungen der Beschäftigten 
berücksichtigen (siehe Anhang zur Ar-
beitsstättenverordnung Abschnitt 3.5).

Konkretisiert wird diese Vorgabe in der 
Arbeitsstättenregel A3.5 Raumtempe-
ratur. Hier werden Mindestwerte für 
die Lufttemperaturen am Arbeitsplatz 
empfohlen.

Schwere Arbeitshaltung

Sitzen Stehen

Leicht 20 °C 19 °C

Mittel 19 °C 17 °C

Schwer - 12 °C

Was ändert sich durch die Verordnun-
gen zur Sicherung der 
Energieversorgung?
Seit 1. September 2022 gilt die Verord-
nung zur Sicherung der Energieversor-
gung über kurzfristig wirksame Maß-
nahmen (EnSikuMaV). Die Verordnung 
enthält auch Regelungen, die die Luft-
temperatur an Arbeitsplätzen betreffen. 

Dabei unterscheiden sich die Vorgaben 
für Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst 
von denen, die in der Privatwirtschaft 
gelten.

Für Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst 
gibt die EnSikuMaV folgende Höchst-
temperaturen vor:

Schwere Arbeitshaltung

Sitzen Stehen

Leicht 19 °C 18 °C

Mittel 18 °C 16 °C

Schwer - 12 °C

Diese Höchsttemperaturen stellen auch 
gleichzeitig die Mindesttemperaturen 
für Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst 
dar und sollen daher so genau wie mög-
lich eingehalten werden.

Gemeinschaftsflächen in Gebäuden, 
die der öffentlichen Hand gehören oder 
von ihr genutzt werden, dürfen nicht be-
heizt werden. Unter Gemeinschaftsflä-
chen versteht die Verordnung Flächen, 
die nicht dem Aufenthalt von Personen 
dienen – zum Beispiel Treppenhäu-
ser, Flure, Eingangshallen, Lager- oder 
Technikräume. Toiletten, Pausenräu-
me, Kantinen, Umkleiden, Konferenz- 
oder Warteräume zählen nicht zu den 
Gemeinschaftsflächen im Sinne der 
Verordnung.

Für Arbeitsplätze in Unternehmen der 
Privatwirtschaft gelten die folgenden 
Mindesttemperaturwerte. Das bedeu-
tet, dass die Lufttemperaturen auf diese 
Werte abgesenkt werden können, aber 
nicht müssen.

Schwere Arbeitshaltung

Sitzen Stehen

Leicht 19 °C 18 °C

Mittel 18 °C 16 °C

Schwer - 12 °C

Was ist unter Arbeitsschwere zu 
verstehen?
Hierzu enthält die Arbeitsstättenregel 
A3.5 folgende Beispiele:

Arbeits-
schwere 

Beispiele 

Leicht leichte Hand-/Armarbeit 
bei ruhigem Sitzen bzw. 
Stehen verbunden mit 
gelegentlichem Gehen

Zum Beispiel: Büro- oder 
Bildschirmarbeit 

Mittel mittelschwere Hand-/Arm- 
oder Beinarbeit im Sitzen, 
Gehen oder Stehen 

Schwer schwere Hand-/Arm-, Bein- 
und Rumpfarbeit im Gehen 
oder Stehen 

Die Verordnung enthält für Arbeits-
plätze im öffentlichen Dienst Höchst-
werte und Verbote. Gibt es Ausnah-
men hiervon?
Ja. Von den Höchstwerten und den Be-
heizungsverboten darf unter bestimm-
ten Voraussetzungen abgewichen 
werden. Ausgenommen sind beispiels-
weise Schulen und Kindertagesstätten, 
Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, 
Einrichtungen der Behindertenhilfe so-
wie Einrichtungen, in denen sich Perso-
nen aufhalten, deren Verfassung höhere 
Lufttemperaturen in besonderem Maße 
erfordert, um gesund zu bleiben.

Die Höchstwerte gelten auch dann 
nicht, wenn niedrigere Lufttemperatu-
ren die Gesundheit der Beschäftigten 
gefährden und sonstige Schutzmaß-
nahmen nicht möglich oder ausrei-
chend sind. Aufschluss hierüber kann 
zum Beispiel die Gefährdungsbeurtei-
lung geben oder eine betriebsärztliche 
Beratung. Letzteres kann zum Beispiel 
im Fall von Beschäftigten zutreffen, de-
ren Gesundheitszustand unter niedri-
gen Temperaturen leidet – zum Beispiel 
Menschen, die an Rheuma erkrankt 
sind.
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Gemeinschaftsflächen dürfen aus-
nahmsweise beheizt werden, wenn 
dies zum Schutz von technischen Ein-
richtungen oder gelagerten Gegenstän-
den nötig ist oder eine Nichtbeheizung 
aufgrund der Art und Anlage des Ge-
bäudes zu bauphysikalischen Schä-
den (beispielsweise Schimmelbefall) 
oder erhöhtem Brennstoffbedarf füh-
ren würde.

Die Verordnung gibt für Unternehmen 
der Privatwirtschaft Mindestwerte 
vor, von denen Arbeitgebende nach 
oben abweichen dürfen. Müssen 
Arbeitgebende dann doch die regulä-
ren Mindestwerte der Arbeitsstätten-
regel A3.5 beachten?
Nein. Die Verordnung als höherrangi-
ges Recht ersetzt für die Dauer ihrer 
Geltung die Mindestwerte der Arbeits-
stättenregel.

Was gilt für die Warmwasserberei-
tung in Gebäuden der öffentlichen 
Hand?
Die Regelungen der Verordnung zur 
Trinkwassererwärmung betreffen An-

lagen, die überwiegend Warmwasser 
für das Händewaschen bereitstellen. 
Bei der Anwendung dieser Regelungen 
müssen Arbeitgebende allerdings den 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten 
im Blick haben. Hier gibt die Gefähr-
dungsbeurteilung Aufschluss: Beschäf-
tigte, die regelmäßig Umgang mit stark 
verunreinigenden Substanzen wie Ölen 
und Fetten haben, müssen auch wei-
terhin warmes Wasser zur Verfügung 
haben, um sich die Hände zu waschen.

Für Anlagen, für die die Regelungen 
gelten, sieht die Verordnung Folgen-
des vor:

Erfolgt die Wassererwärmung dezentral, 
so sind die entsprechenden Anlagen 
auszuschalten. Dies betrifft zum Bei-
spiel Durchlauferhitzer oder dezentrale 
Warmwasserspeicher. Hiervon kann ab-
gesehen werden, wenn der Betrieb der 
Anlagen nach allgemein anerkannten 
Regeln der Technik aus hygienischen 
Gründen notwendig ist.

Erfolgt die Wassererwärmung zentral, 

so ist die Erwärmung nur so weit ge-
stattet, dass Gesundheitsrisiken durch 
Legionellen vermieden werden. Gehört 
das Duschen zu den gewöhnlichen Be-
triebsabläufen, so sind die dafür nö-
tigen Wassererwärmungsanlagen von 
der Pflicht zur Temperaturbeschränkung 
ausgenommen.

Diese Regelungen gelten nicht für Un-
ternehmen der Privatwirtschaft sowie 
für Schulen und Kindertagesstätten, 
medizinische Einrichtungen, Behinder-
tenhilfe- und Pflegeeinrichtungen sowie 
Einrichtungen, für deren Nutzung oder 
Betrieb warmes Trinkwasser erforder-
lich ist. Auch Wohngebäude der öffent-
lichen Hand – zum Beispiel Sammelun-
terkünfte oder stationäre Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe – sind aus-
genommen.

Sind die Änderungen befristet?
Ja. Die EnSikuMaV gilt für den Zeitraum 
vom 1. September 2022 bis einschließ-
lich 28. Februar 2023. Danach gelten 
wieder die regulären Mindestwerte aus 
der Arbeitsstättenregel ASR A3.5.
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Internetportal: Schulsportideen.de

Ende letzten Jahres brachte die Un-
fallkasse Rheinland-Pfalz die Weban-
wendung „schulsportideen.de“ an den 
Start. Dieser multimediale Internetauf-
tritt soll ausgebildete, aber im Beson-
deren auch fachfremd unterrichtende 
Lehrkräfte unterstützen, ihren Schü-
ler_innen einen sicheren und gleich-
zeitig attraktiven Schulsport anbieten 
zu können.
Im Schulsport erleiden noch immer sehr 
viele Kinder und Jugendliche Unfälle, 
die mit fachgemäßer Unterrichtsvor-
bereitung und den richtigen Übungs-, 
Spiel- oder Organisationsformen hätten 
verhindert werden können. Hier möch-
te schulsportideen.de einen wichtigen 

machen oder per Zufallsgenerator spon-
tan Übungen für den Unterricht nutzen. 

Dabei gibt der Avatar UKI als „Helfer-
lein“ weiterführende Erklärungen wie 
unfallpräventive Hinweise oder organi-
satorische Tipps. Als Maskottchen hilft 
UKI auch den Lehrkräften, sich auf der 
Website zurecht zu finden. Neben Lehr-
kräften stellt schulsportideen.de auch 
ein wertvolles Instrument für alle Verei-
ne, Sportinteressierten und Privatper-
sonen, die mit Kindern arbeiten, dar.
Kein Wunder, denn es stecken um die 
20 Jahre Seminar-Expertise im Bereich 
Schulsport und Unfallprävention und 
drei Jahre konkrete Projektarbeit der 
Unfallkasse Rheinland-Pfalz dahinter.

Material
5 Hütchen

Aufgabe
„Bildet einen Kreis mit Handfassung 
und durchlauft so im Slalom die Hüt-
chen.“

Beitrag leisten. Aus 500 Spiel- und 
Übungsbeschreibungen, anschaulichen 
Grafiken und Videos sowie Tipps und 
Arbeitsmaterialien können Lehrkräfte 
auswählen, was Sie für Ihren Unterricht 
benötigen. Die Webanwendung ist kos-
tenfrei auf allen Endgeräten zu nutzen. 
Nur eine Registrierung und man kann 
schulsportideen.de direkt in der Sport-
halle nutzen. Die Spiel- und Übungsbe-
schreibungen sind in vier Bewegungs-
felder aufgeteilt: Laufen, Springen, 
Werfen/Stoßen – Bewegen mit Geräten 
und Materialien – Miteinander und ge-
geneinander spielen– Bewegen an Ge-
räten. Lehrkräfte können Favoriten an-
legen, eigene Notizen zu den Übungen 

Slalomkreis
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Prävention

Ergänzender Hinweis:
Die DGUV Regel ist zunächst nur 
als PDF-Download verfügbar.  Eine 
Druckversion wird voraussichtlich 
im Frühjahr 2023 folgen.

Die Freiheit von Forschung und Lehre 
ermöglicht ein vielseitiges und dyna-
misches Hochschulleben. Die Hoch-
schulleitung ist verantwortlich dafür, 
einen Rahmen in Form einer geeigneten 
Aufbau- und Ablauforganisation vorzu-
geben, um Sicherheit und Gesundheit 
aller Beschäftigten und Studierenden 
zu gewährleisten. Ob Professor_innen, 
Labor- und Werkstattleitende oder Füh-
rungskräfte an Lehrstühlen und in der 
Verwaltung – sie können im Rahmen 
der Vorgaben den Hochschulalltag in ih-
rem Einflussbereich weitgehend selbst 
gestalten. Die Sicherheit und die Ge-
sundheit aller Beteiligten müssen dabei 
aber stets bedacht und gewährleistet 
werden. Die neue DGUV Regel 102-603 
„Branche Hochschule“ unterstützt alle 
Verantwortlichen dabei, diesen Anfor-
derungen gerecht zu werden. Denn erst-
mals sind rechtliche Vorgaben, Normen, 
potenzielle Gefährdungen sowie prakti-
kable Präventionsmaßnahmen speziell 
für den Hochschulbereich in einer Pu-
blikation gebündelt. 

Zielgruppe der DGUV Regel sind in 
erster Linie die verantwortlichen Ver-
treter_innen der Hochschulleitung im 
Sinne des Hochschulgesetzes eines 
Bundeslandes. Die Branchenregel 
kann aber auch von Aufsichtsperso-
nen und Präventionsfachkräften der 
Unfallversicherungsträger, im Rahmen 
ihrer Präventionsarbeit in Hochschulen, 
herangezogen werden.

Die Branchenregel thematisiert nicht 
nur typische Gefährdungen, wie die Ar-
beit in Laboren oder den Umgang mit 
Strom, Maschinen oder Gefahrstoffen. 
Im Fokus stehen zudem typische Stu-
diensituationen wie Praktika, Exkur-
sionen oder Hochschulsport. Zudem 
hat die Corona-Pandemie einmal mehr 
deutlich gemacht, wie wichtig es ist, 
Maßnahmen im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz flexibel zu planen und an 

veränderte Bedingungen anzupassen. 
Daher sollten Verantwortliche von An-
fang an nicht nur Standardsituationen, 
sondern immer auch Besonderheiten, 
wie neue Forschungsgebiete, Großver-
anstaltungen oder Havarien, wie z.B. 
großflächige Stromausfälle, im Hinblick 
auf Sicherheit und Gesundheit betrach-
ten. Auch die Betrachtung der psychi-
schen Belastungen in allen Bereichen 

der Arbeit an Hochschulen findet sich 
in der Branchenregel.

Branchenregel Hochschule
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Rehabilitation & Leistung

100 Jahre D-Arzt — der Schnellzug in der  
medizinischen Versorgung

Vor knapp 100 Jahren ist das  
D-Arzt-Verfahren installiert 
worden. Seitdem müssen Be-
schäftigte, die einen Arbeits- 
oder Wegeunfall erleiden, zu-
nächst eine Fachärztin oder 
einen Facharzt zurate ziehen, 
die von der DGUV zugelassen 
sind.

Am 1. Mai 1892 war es so weit: Der erste 
„Durchgangszug“, der D 31/32, rollte 
vom heutigen Potsdamer Platz, dem 
damaligen Berlin Potsdamer Bahnhof, 
vom Gleis. (...) Als Durchgangszug wur-
den ausschließlich Züge bezeichnet, 
deren Wagen durch mit Faltenbälgen ge-
schützte Übergänge untereinander ver-
bunden waren, die sogenannten Durch-
gangswagen. Zudem sollte der D-Zug 
besonders pünktlich und bequem sein. 
Und nicht mehr an jeder „Milchkanne“, 
sondern nur noch an den wichtigsten 
Stationen halten. 
Leider ist nicht bekannt, ob der Be-
griff „Durchgangsarzt“, kurz D-Arzt, 
in Anlehnung an den Durchgangszug 
gewählt wurde. Vorstellbar ist es aber 
durchaus: D-Ärzt_innen als Ansprech-
personen für die wichtigsten Statio-
nen gesetzlich Unfallversicherter und 
Berufserkrankter. Sie überwachen Be-
handlungsübergänge und sorgen dafür, 
dass die Behandlungen für die Versi-
cherten bequem und pünktlich durch-
geführt werden.

Benutzt wurde der Begriff „Durchgangs-
arzt“ zum ersten Mal in § 3 der Reichs-
versicherungsordnung (RVO) am 29. 
November 1921. (...) Danach hatte die 
Krankenkasse auf Wunsch der Berufs-
genossenschaft deren Unfallverletzte 
anzuhalten, sofort nach der Krankmel-
dung und vor der ersten Inanspruch-
nahme des Kassenarztes einen von 
der Berufsgenossenschaft bezeichne-
ten Facharzt (Durchgangsarzt) zurate 
zu ziehen. (...) Schon damals mussten 

Durchgangsärzt_innen in der Beurtei-
lung und Behandlung von Unfallverletz-
ten besonders erfahren, fachärztlich 
ausgebildet (Chirurgie oder Orthopä-
die) und ausschließlich fachärztlich 
tätig sein. 

Hohe Anforderungen an D-Ärzt_innen 
gerechtfertigt 
Auch heute noch ist es im Zusammen-
hang mit Arbeitsunfällen Aufgabe der 
Unfallversicherung, für die verletzte 
Person durch geeignete Behandlungs-
maßnahmen sowie durch Geld-oder 
Sachleistungen die schnellstmögliche 
Rückführung zur Leistungsfähigkeit si-
cherzustellen (§§ 26 ff. SGB VII). Hierzu 
werden in erster Linie D-Ärzt_innen be-
stellt, die nach der Diagnose über den 
weiteren Therapieverlauf entscheiden 
und darüber bestimmen, wer die ärzt-
liche Weiterbehandlung übernimmt. 
Nach § 26 Vertrag Ärzteschaft/Unfall-
versicherungsträger hält der Arzt oder 
die Ärztin „den Unfallverletzten an, sich 
unverzüglich einer Durchgangsärztin 
oder einem Durchgangsarzt vorzustel-
len, wenn die Unfallverletzung über 
den Unfalltag hinaus zur Arbeitsunfä-
higkeit führt oder die Behandlungsbe-
dürftigkeit voraussichtlich mehr als eine 
Woche beträgt. (…) Die unfallverletzte 
Person hat grundsätzlich die freie Wahl 
unter den Durchgangsärzt_innen.“

Auch wenn sich das D-Arzt-System in 
den vergangenen 100 Jahren mit leich-
ten Modifikationen bewährt hat: Die ho-
hen fachlichen und persönlichen Anfor-
derungen sind immer wieder Anlass für 
Diskussionen in der Ärzteschaft. Denn 
Durchgangsärzt_innen müssen zum 
Führen der deutschen Facharztbezeich-
nung „Orthopädie und Unfallchirurgie“ 
berechtigt und als solche fachlich und 
fachlich-organisatorisch weisungsfrei 
tätig sein. Sie müssen zudem nach der 
Facharztanerkennung mindestens ein 
Jahr in einer Abteilung zur Behandlung 
Schwerunfallverletzter eines zum Ver-

letzungsartenverfahren zugelassenen 
Krankenhauses vollschichtig unfallchi-
rurgisch tätig gewesen sein. (...)
Die hohen Anforderungen sind aber ge-
wollt und gerechtfertigt, weil die Unfall-
versicherungsträger nach § 34 Abs. 1, 
2 SGB VII alle Maßnahmen zu treffen 
haben, um eine möglichst frühzeitige 
und sachgemäße Heilbehandlung Ver-
sicherter zu gewährleisten. (...) Die An-
forderungen sind aber auch deshalb so 
hoch, weil D-Ärzt_innen im gesamten 
Behandlungsablauf als Generalist_in-
nen eine Lotsenfunktion übernehmen 
müssen, gleichzeitig aber über einen 
hohen Spezialisierungsgrad im Bereich 
der in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung vorkommenden Verletzungsarten 
verfügen müssen.(…)

Zukunft des D-Arzt-Verfahrens
Die Gemeinsame berufsgenossen-
schaftliche Kommission der unfallchi-
rurgisch-orthopädischen Berufsver-
bände (GBK) befindet sich zurzeit in 
Diskussionen mit der DGUV über die 
Reform der ambulanten D-Arzt-Versor-
gung. Ausgangspunkt war die Sorge 
um die weitere Akzeptanz der derzei-
tigen, in den Anforderungen der gesetz-
lichen Unfallversicherung mit Geltung 
vom 1. Januar 2011 festgelegten Pflich-
ten und die damit verbundene zukünf-
tige flächendeckende Versorgung mit 
D-Ärzt_innen. (...) Für die DGUV ist bei 
den weiteren Diskussionen aber auch 
von Bedeutung, dass sich nicht nur 
die Medizinwelt, sondern die Arbeits-
welt insgesamt verändert: Klassische 
Arbeits- und Beschäftigungsformen 
werden zunehmend verändert oder 
gar abgelöst. Und nicht erst seit Coro-
na besteht der Wunsch der jüngeren Ar-
beitnehmer_innen nach alternativen Ar-
beits- und Beschäftigungsformen. Die 
Möglichkeiten, technologischen Fort-
schritt für den eigenen Arbeitsplatz zu 
nutzen, der Wunsch, Beruf und Privat-
leben zu vereinbaren, sowie Aspekte 
der Nachhaltigkeit führen ebenso wie 
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Unternehmensnummer - Neues Ordnungskenn-
zeichen in der gesetzlichen Unfallversicherung 

Die Mitgliedsunternehmen der Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen er-
halten zum 01. Januar 2023 bundesweit 
einheitliche Unternehmensnummern. 
Diese lösen die bisherigen trägerspe-
zifischen Mitgliedsnummern als Ord-
nungskennzeichen ab. Mit dem Sieb-
ten Gesetz zur Änderung des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch wurden die 
gesetzlichen Grundlagen sowohl für 
das neue Ordnungskennzeichen als 
auch für den Umstellungsprozess ge-
schaffen.

Die neue Unternehmensnummer be-
steht aus insgesamt 15 Ziffern. Die ers-
ten zwölf Zeichen werden auch als Un-
ternehmernummer bezeichnet, da sie 
die Unternehmerin bzw. den Unterneh-
mer kennzeichnen. Diese zwölf Zeichen 
werden durch eine zufällige Ziffernfol-
ge generiert. Die letzten drei Ziffern be-
ziehen sich immer auf das zugehörige 
Unternehmen. Diese Kennzeichnung 

ist wichtig, um mehrere Unternehmen 
einer Unternehmerin oder eines Unter-
nehmers unterscheiden zu können. In 
einem solchen Fall erfolgt die Zuord-
nung in numerisch aufsteigender Folge 
(001, 002, 003 und so weiter).

Mit der Vereinheitlichung des Ord-
nungskennzeichens innerhalb der ge-
setzlichen Unfallversicherung werden 
die Grundlagen für organisationsinterne 
Prozesse sowie für die organisations-
übergreifende Zusammenarbeit verbes-
sert. Insbesondere wird dadurch eine 
nachhaltige Basis für Digitalisierungs-
projekte geschaffen, indem ein einheit-
licher Standard für den Datenaustausch 
mit den Unfallversicherungsträgern 
eingeführt wird. Durch ein einheitli-
ches Nummernsystem kann zudem 
die Nummernkontinuität deutlich er-
höht werden.

Konkret bedeutet die Umstellung des 

Ordnungskennzeichens, dass die ge-
samte Kommunikation, insbesondere 
zwischen Unternehmen und Unfall-
versicherungsträgern, nicht mehr mit 
den Mitgliedsnummern, sondern mit 
den Unternehmensnummern erfolgt. 
Dies gilt ab dem Erhalt der neuen Un-
ternehmensnummer. Betroffen ist zum 
Beispiel ebenfalls das UV-Meldeverfah-
ren. Sowohl der Stammdatendienst als 
auch der Lohnnachweis werden auf die 
Unternehmensnummern umgestellt.

Die Umstellung auf das neue Ordnungs-
kennzeichen erfolgt grundsätzlich auto-
matisch. Dazu erhalten alle Mitglieds-
unternehmen im Herbst 2022 neben 
der neuen Unternehmensnummer ent-
sprechende Informationen von ihrem 
zuständigen Unfallversicherungsträger. 
In Bezug auf das UV-Meldeverfahren 
hängt die Umstellung vom jeweils ge-
nutzten Entgeltabrechnungsprogramm 
ab.

verstärkte Aktivitäten im Bereich von 
Arbeitsschutz und Prävention zu einem 
gewünschten Rückgang der Arbeits-
unfälle. Bei allen Diskussionspunkten 
muss gemeinsames Ziel der Berufsver-
bände und der DGUV sein: Es gilt, in 
allen Teilen Deutschlands das seit 100 
Jahren bewährte D-Arzt-System zu er-
halten oder dort, wo dies nicht immer 
möglich ist, neue Wege zu suchen, da-
mit die Unfallversicherung die medizi-
nische Versorgung weiterhin durch ein 
flächendeckendes Netzwerk von spezi-

Quelle: DGUV
Die vollständige Fassung dieses 
Beitrags ist im DGUV forum 9/2021 
erschienen und kostenlos erhält-
lich unter: https://forum.dguv.de

alisierten Ärzt_innen, Therapeut_innen 
sowie Unfall- und Rehabilitationsklini-
ken sicherstellen kann!

Vielleicht gibt die Bahn ja auch bei der 
Weiterentwicklung des D-Arzt-Verfah-
rens Impulse: Ab 2023 werden neue 
Züge mit dem Arbeitstitel „ECx“ die 
DB-Fahrzeugflotte erweitern. Das Inno-
vative an diesen Zügen: Sie sind sehr 
flexibel einsetzbar, bieten WLAN sowie 
Fahrgastinformationen mit Echtzeitda-
ten und sind barrierefrei. Im übertrage-

nen Sinne: Mit Flexibilität, dem Einsatz 
von digitalen Hilfsmitteln und dem Blick 
auf die Versicherten werden D-Ärzt_in-
nen noch weitere 100 Jahre das System 
der gesetzlichen Unfallversicherung be-
reichern!
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Rehabilitation & LeistungFeuerwehr

Betriebssicherheitsprüfung von Feuerwehr-
fahrzeugen

Im Rahmen Ihrer Aufsichtspflicht nach 
§ 17 bis 19 SGB VII stellen die Aufsichts-
personen der Feuerwehr-Unfallkasse 
Brandenburg regelmäßig fest, dass die 
Feuerwehrfahrzeuge der öffentlichen 
Feuerwehren nur alle 2 Jahre bzw. gar 
nicht einer Betriebssicherheitsprüfung 
unterzogen werden. Unerkannte Män-
gel an Feuerwehrfahrzeugen können zu 
einer Gefährdung der Feuerwehrange-
hörigen führen. 

und Fahrzeuge der Feuerwehr“ besteht 
die Betriebssicherheitsprüfung aus der 
Prüfung der Verkehrssicherheit und der 
Prüfung der Arbeitssicherheit.

Unter Verkehrssicherheit fallen alle 
Punkte, die mit der Benutzung des 
Fahrzeuges im öffentlichen Straßenver-
kehr zusammenhängen. Vorgeschrie-
bene Prüfungen zur Verkehrssicher-
heit sind in der StVZO festgelegt. Die 
Prüfung der Verkehrssicherheit sollte 
vorrangig durch Fachwerkstätten bzw. 
im Rahmen der regelmäßigen Haupt-
untersuchungen und Sicherheitsprü-
fungen nach § 29 Straßenverkehrs-Zu-
lassungs-Ordnung (StVZO) erfolgen. Für 
Fahrzeuge mit einem eigenen amtlichen 
Kennzeichen sind nach der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) re-
gelmäßige Untersuchungen durch amt-
lich anerkannte Sachverständige oder 
Prüfende für den Kraftfahrzeugverkehr 
oder einen / einer Prüfingenieur_in ei-
ner anerkannten Prüforganisation vor-
geschrieben. Die Betriebssicherheits-
prüfung durch eine hierfür befähigte 
Person kann sich bei gleichzeitig durch-
geführter, mit mängelfreiem Ergebnis 
abgeschlossener Sachverständigen-
Prüfung (Hauptuntersuchung, Sicher-
heitsüberprüfung) nach § 29 StVZO 
auf den Bereich der Arbeitssicherheit 
beschränken. Bei Fahrzeugen, für die 

keine Untersuchungen nach StVZO er-
forderlich sind, muss grundsätzlich auf 
verkehrs- und arbeitssicheren Zustand 
geprüft werden. Eine Prüfung nach dem 
§ 57 Abs. 1 DGUV Vorschrift 71 „Fahrzeu-
ge“ i. V. m. dem DGUV Grundsatz 305-
002 „Prüfgrundsätze für Ausrüstungen, 
Geräte und Fahrzeuge der Feuerwehr“ 
ersetzt nicht eine Sachverständigen-
Prüfung nach § 29 StVZO.

Die Arbeitssicherheit betrifft des Weite-
ren alle Punkte, die mit der Benutzung 
des Fahrzeuges bei Übung und Einsatz 
zusammenhängen z. B. Sicherheitsaus-
rüstung oder Ladungssicherung. Die 
Prüfung des arbeitssicheren Zustan-
des kann auch durch hierfür befähig-
te Personen der Feuerwehr erfolgen, 
wenn diese durch ihre Ausbildung, 
ihre praktischen Erfahrungen mit Feu-
erwehrfahrzeugen und ihrer Prüfpraxis 
über die erforderlichen Kenntnisse zur 
Prüfung des arbeitssicheren Zustandes 
von Fahrzeugen verfügen. 

Die durchgeführte Betriebssicherheits-
prüfung bedarf keiner Kenntlichma-
chung am Feuerwehrfahrzeug selbst. 
Die Ergebnisse der Prüfung sind jedoch 
nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 71 
und DGUV Grundsatz 305-002 schrift-
lich niederzulegen und mindestens bis 
zur nächsten Prüfung aufzubewahren.

Nach § 57 Abs. 1 DGUV Vorschrift 71 
„Fahrzeuge“ müssen Fahrzeuge bei Be-
darf oder mindestens einmal im Jahr 
auf ihre Betriebssicherheit hin über-
prüft werden. Das Land Brandenburg 
(technischer Prüfdienst in Borkheide) 
übernimmt die Betriebssicherheitsprü-
fung (umgangssprachlich UVV Prüfung) 
vieler Feuerwehrfahrzeuge der öffent-
lichen Feuerwehren im Land Branden-
burg in einem zweijährigen Rhythmus. 
Im zwischenliegenden Jahr ist die Be-
triebssicherheitsprüfung durch die Trä-
gerin / den Träger Brandschutz eigen-
verantwortlich zu organisieren. 

Nach DGUV Vorschrift 71 „Fahrzeuge“ 
und DGUV Grundsatz 305-002 „Prüf-
grundsätze für Ausrüstungen, Geräte 
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Medienpaket „Persönliche Schutzausrüstung im 
Feuerwehrdienst“

Das 31. Medienpaket der Arbeitsge-
meinschaft der Feuerwehr-Unfallkas-
sen zum Medienprogramm „Blickpunkt 
Feuerwehr-Sicherheit“ ist erschienen. 
Im Mittelpunkt steht diesmal die „Per-
sönliche Schutzausrüstung im Feuer-
wehrdienst“.

Die Medienpakete sollen die Feuer-
wehrangehörigen zu der Thematik „Si-
cherheit und Gesundheit im Feuerwehr-
dienst“ unterstützen und aktuelle sowie 
präventionsrelevante Themen praxis-
nah in Wort und Bild veranschaulichen. 
Hierzu bieten die Medienpakete durch 
die Bestandteile Film, Begleitheft und 
Power-Point Präsentation unterschiedli-
che Formate an, welche einzeln oder in 
Kombination für die Ausbildung im Feu-
erwehrdienst genutzt werden können. 

(PSA) ist in der Feuerwehr die letzte 
„Schutzmauer“ zwischen oftmals töd-
lichen Gefahren und den Einsatzkräften 
der Feuerwehr. Es liegt folglich in der 
Natur der Sache, dass insbesondere 
die PSA in der Organisation der Feuer-
wehr in den Fokus zu nehmen ist. Das 
betrifft sowohl den Einsatz- als auch 
den Ausbildungs-, Übungs- und Schu-
lungsdienst. Ein umfassender Schutz 
vor den Gefährdungen und Belastun-
gen kann nur ein abgestimmtes, in sich 
kompatibles System bieten. Dieses soll-
te nach taktischen Gegebenheiten, der 
Gefährdungsbeurteilung und der Ge-
fahren- und Risikoanalyse zusammen-
gestellt sein.

Bereits im Jahr 2008 wurde durch die 
Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehr- 

überblickartig dargestellt (sog. „PSA-
Modenschau“). Bei diesem Medien-
paket ging es schwerpunktmäßig um 
die Vorstellung der einzelnen Persön-
lichen Schutzausrüstungen im Feuer-
wehrdienst und deren Besonderhei-
ten in der sicheren Benutzung durch 
die Feuerwehrangehörigen. 

Um den Gefährdungen und Belastungen 
im Feuerwehrdienst aktiv entgegenzu-
wirken, müssen die Aspekte Sicherheit 
und Gesundheit stark in die Organisati-
on der Feuerwehren eingebunden wer-
den. Die Persönliche Schutzausrüstung 

Unfallkassen erstmalig ein Medienpaket 
zur Thematik „Persönliche Schutzaus-
rüstungen“ erstellt und den Mitglieds-
betrieben und Feuerwehrangehörigen 
die verschiedenen Persönlichen Schut-
zausrüstungen im Feuerwehrdienst 

Im neuen Medienpaket werden nun die-
jenigen Themenbereiche fokussiert, die 
sich aus den regelmäßigen Anfragen an 
die Feuerwehr-Unfallkassen und aus 
Besichtigungen der Feuerwehrhäuser 
durch die Aufsichtspersonen, sowie 
aus praktischen Erfahrungen, erge-
ben haben.

Das aktuelle Medienpaket erläutert 
wichtige Aspekte zu rechtlichen Grund-
lagen, zur Auswahl und Beschaffung, 
zur Wartung und Pflege sowie zum Ge-
brauch von PSA. Aber auch die Ausson-
derung, z. B. defekter PSA, und die Ver-
antwortlichkeiten werden dargestellt. 
Dabei wird man feststellen, dass PSA 
nicht nur „ein bisschen Stoff“ ist, son-
dern inzwischen auf einer sehr spezi-
alisierten und weit entwickelten Tech-
nologie basiert. 

Die Zugangsdaten und Verlinkungen 
zum jeweiligen Unfallversicherungsträ-
ger zum Herunterladen dieses Medien-
paketes befinden sich in dem dort bei-
liegenden Medienheft. Alle vorherigen 
Medienpakete stehen den Versicherten 
der Feuerwehr-Unfallkassen zudem kos-
tenfrei zum Download auf den jewei-
ligen FUK-Homepages zur Verfügung. 
Weitere Exemplare sind über die zustän-
dige Feuerwehr-Unfallkasse bestellbar.
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Feuerwehrmesse FLORIAN 2022

Nach den erfolgreichen Messeauftrit-
ten 2017 und 2019 präsentierten sich 
die Unfallkasse Sachsen und die Feuer-
wehr-Unfallkasse Brandenburg (FUK BB) 
auch in diesem Jahr auf der Fachmesse 
„FLORIAN 2022“ in Dresden. Der geteilte 
Messestand gibt den Raum, direkt mit 
Interessierten ins Gespräch zu kommen 
und so aktuelle Präventionsthemen zu 
vermitteln. 

Die 21. Auflage der FLORIAN – Fach-
messe für Feuerwehr, Zivil- und Kata-
strophenschutz fand vom 13. bis 15. 
Oktober 2022 in Dresden statt. Ca. 
300 Aussteller in vier Hallen und auf 
den Außenflächen konnten sich über 
mehr als 20.000 Besucher freuen! 40 
Prozent Besucherzuwachs, im Vergleich 
zum Vorjahr, sind ein voller Erfolg für 
die Messe. 

Das gemeinsame Konzept für den Mes-
seauftritt 2022 wurde Anfang des Jahres 
erarbeitet und als Themenschwerpunkt 
„Sicheres Ankommen an der Einsatz-
stelle“ gewählt. Durch die besonderen 

Wegerechte von alarmierten Einsatz-
fahrzeugen kommt es immer wieder 
zu Unfällen. Nur wer sicher an der Ein-
satzstelle ankommt, kann helfen und 
muss im schlechtesten Fall nicht auch 
noch selbst gerettet werden. 

Das Gefahrenpotential von Einsatz-
fahrten wird häufig unterschätzt. Hin-
zu kommt, dass Alarmierungen zu jeder 
Tages- und Nachtzeit erfolgen und nicht 
auf bessere Witterungsbedingungen ge-
wartet werden kann. Einsatzkräfte für 
die eigene Gefährdung zu sensibilisie-
ren, ist eine zentrale Aufgabe der Un-
fallkassen. Die Feuerwehr-Unfallkasse 
Brandenburg weist stetig darauf hin, 
dass Führungskräfte darauf zu achten 
haben, dass die Feuerwehrangehörigen 
die eigene Sicherheit ernst nehmen. 
Stichwort: Anschnallpflicht! 

Die Schwerpunkte des gemeinsamen 
Messestandes waren moderierte Vor-
führungen mit einem Aufprallsimulator  
sowie simulierten Fahrten mit Einfluss 
von Ablenkungsrisiken  unter Betreuung 

der Verkehrswacht Sachsen und Orani-
enburg, Informationen zur gesetzlichen 
Unfallversicherung und zur sicheren Ge-
staltung von Einsatzfahrten durch die 
Mitarbeitenden der Unfallkasse Sach-
sen und der Feuerwehr-Unfallkasse 
Brandenburg sowie Mitmachaktionen 
für die Gäste aus den Kinder- und Ju-
gendfeuerwehren betreut durch die 
Landesjugendfeuerwehr Brandenburg.

Beide Unfallversicherungsträger wa-
ren sich einig, dass der gemeinsame 
Messeauftritt ein voller Erfolg war. Dies 
bestätigte sich bereits an den Messe-
tagen. Der Stand wurde durch viele in-
teressierte Feuerwehrangehörige und 
Besucher frequentiert und durch ein 
positives Feedback honoriert. Es galt 
viele Fragen zu beantworten, z. B. zur 
Anschnallpflicht und Kindersitzen in 
Feuerwehrfahrzeugen. Auch Vertreter_
innen der Selbstverwaltungen beider 
Häuser konnten sich einen guten Ein-
druck des Messestandes vor Ort ma-
chen.

Für den Messestand hat die FUK BB mit 
der Verkehrswacht einen engagierten 
Kooperationspartner gefunden. Außer-
dem unterstützte der Landesjugendfeu-
erwehrverband Brandenburg mit Mit-
machaktionen für die Besucher aus den 
Kinder- und Jugendfeuerwehren (z. B. 
Riesenjenga). 

Eigentlich planen die Unfallkasse Sach-
sen und die Feuerwehr-Unfallkasse 
Brandenburg nur jedes zweite Jahr ei-
nen gemeinsamen Messestand für die 
FLORIAN. Der Erfolg aus diesem Jahr hat 
uns jedoch dazu bewegt, schon im kom-
menden Jahr wieder einen neuen Mes-
sestand zu präsentieren. Save the Date: 
12. – 14.10.2023. Wir sehen uns im kom-
menden Jahr.
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Seit der Ausgabe 4/2022 erscheint der SiBe-Report auch über die Un-
fallkasse Brandenburg und wird an alle Mitgliedsunternehmen (außer 
Schulen) versandt. Der SiBe-Report ist eine Informationsschrift für die 
Sicherheitsbeauftragten der Unternehmen. Er erscheint quartalsweise 
und behandelt aktuelle, saisonale und institutionelle Themen im Be-
reich des Arbeitsschutzes und der gesetzlichen Unfallversicherung. 

Für die Unfallkasse Brandenburg ist der SiBe-Report ein Mittel, um mit 
den Sicherheitsbeauftragten in den Mitgliedsunternehmen in Kontakt 
zu kommen. Themenwünsche, Anregungen, Kritik und sonstiges Feed-
back wird gern per Mail an: presse@ukbb.de unter dem Stichwort  
„SiBe-Report“ entgegen genommen. 

Wir freuen uns auf den Austausch mit den Sicherheitsbeauftragten in 
unseren Mitgliedsunternehmen.  

SiBe-Report

Die Magazine „KinderKinder“ und „pluspunkt“ erscheinen ab 2023 nur noch digital auf unserer Website. Die Un-
fallkasse Brandenburg möchte damit den Aufwand für Druck und Vertrieb in der aktuellen Phase vermeiden und 
den digitalen Vertrieb der Inhalte vorantreiben. Alle bisher adressierten Schulen und Mitgliedseinrichtungen wer-
den über die Umstellung einmalig schriftlich informiert. So wird erklärt, wie die jeweilige Leitung bzw. das Personal 
bei Interesse an den digitalen Ausgaben der Magazine einen Kontakt hinterlegen kann, der automatisch über das 
Erscheinen einer neuen Ausgabe von KinderKinder bzw. pluspunkt auf der Webseite der Unfallkasse Brandenburg 
(www.ukbb.de) informiert. 

„KinderKinder“ ist ein Angebot der Unfallkasse für den Bereich der Kindertagesbetreuung. Das Magazin erscheint 
vier Mal im Jahr und wird den Einrichtungen kostenfrei zur Verfügung gestellt.

„pluspunkt“ ist ein Angebot der Unfallkasse für Schulen. Es erscheint ebenfalls quartalsweise und wird Schulen 
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Sowohl „KinderKinder“, als auch „pluspunkt“ geben aktuelle Einblicke in wertvolle Präventionsprojekte und ziel-
gruppenorientierte Informationen für Leitungs- bzw. Lehrpersonal und Erzieher_innen/Tagespfleger_innen. Die In-
halte werden bundesweit abgestimmt erstellt und ansprechend gestaltet. 

Die aktuellen Ausgaben finden Sie hier:
https://www.kinderkinder.dguv.de/wp-content/uploads/2022/11/KinderKinder_Ausgabe-4-2022.pdf
https://www.pluspunkt.dguv.de/wp-content/uploads/2022/11/pluspunkt-04-22_barr.pdf

Fachzeitschiften für Schule und Kita erscheinen
ab 2023 online
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Neue Medien

DGUV Information 212-204
Rettungswesten und Schwimm-
hilfen

DGUV Regel 202-079
Wassergewöhnung in Kinderta- 
geseinrichtungen

DGUV Regel 208-016
Die Verwendung von Leitern und 
Tritten

DGUV Information 215-211
Tageslicht am Arbeitsplatz und 
Sichtverbindung nach außen

DGUV Regel 202-059
Erste Hilfe in Schulen

03.2022 Medien



Unfallkasse Brandenburg und Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg

PF 1113, 15201 Frankfurt (Oder)  
Telefon: 0335 5216-0
Telefax: 0335 5216-111
E-Mail: presse@ukbb.de

Wir wünschen unseren Mitgliedsunternehmen und 
Versicherten ein frohes, möglichst sorgenfreies 

Weihnachtsfest und ein gutes,
unfallfreies Jahr 2023.

Bleiben Sie gesund!


